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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Die Leistungen eines Vorhabens können gemeinsam oder getrennt vergeben werden (Gesamt- oder

Losvergabe). Eine getrennte Vergabe in Losen kann in örtlicher oder zeitlicher Hinsicht, nach Menge und Art der

Leistung oder im Hinblick auf Leistungen verschiedener Gewerbe oder Fachrichtungen erfolgen. Für die Gesamt-

oder Losvergabe sind wirtschaftliche oder technische Gesichtspunkte, wie zB die Notwendigkeit einer

einheitlichen Ausführung und einer eindeutigen Gewährleistung, maßgebend.

2. (2)Ein Zuschlag in Teilen einer ausgeschriebenen Gesamtleistung ist ebenso wie ein bloßer Vorbehalt einer

allfälligen Losvergabe unzulässig. Soll die Möglichkeit für eine Vergabe in Losen gewahrt bleiben, sind sowohl die

Gesamtleistung als auch die allenfalls getrennt zur Vergabe gelangenden Lose auszuschreiben.

3. (3)Erfolgt eine Losvergabe, hat der öffentliche Auftraggeber

1. 1.die Ausschreibung so zu gestalten, dass der Bieter Losspreise bilden kann, und

2. 2.in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung anzugeben, ob Angebote

nur für ein Los, für mehrere Lose oder für alle Lose abgegeben werden können sowie eine etwaige

Höchstzahl der Lose, für die ein einzelner Bieter den Zuschlag erhalten kann.

4. (4)Der öffentliche Auftraggeber hat für den Fall, dass die Anwendung der Zuschlagskriterien dazu führen würde,

dass ein einzelner Bieter den Zuschlag für eine größere Zahl von Losen als die gemäß Abs. 3 Z 2 festgelegte

Höchstzahl erhalten würde, in den Ausschreibungsunterlagen objektive und nicht diskriminierende Kriterien oder

Regeln für die Losvergabe festzulegen.

5. (5)Erfolgt eine Losvergabe, kann der öffentliche Auftraggeber Aufträge über mehrere oder alle Lose aufgrund

einer gesamthaften Bewertung an einen Bieter vergeben, wenn er sich in der Bekanntmachung oder in der

Aufforderung zur Interessensbestätigung diese Möglichkeit vorbehalten hat, er die Lose oder Losgruppen

angegeben hat, die kombiniert werden können, und die gemeinsame Vergabe der Lose wirtschaftlich günstiger

als eine getrennte Vergabe der Lose ist.

6. (6)Erfolgt keine Unterteilung des Auftrages in Lose, so hat der öffentliche Auftraggeber bei Vergabeverfahren im

Oberschwellenbereich dies in der Ausschreibung oder im Vergabevermerk zu begründen.
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